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S den Januar 1901
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II I e e e enNach beendeter Jnventur verkaufe ich um mit den noch vorhandenen großen
Waarenbe ſtänden nach Möglichkeit zu räumen zu

a

e

nie dagewesenen billigen Preisen
Einen Pofen eiten Ginen Poſten ein unter vreis

Einen Poſten wett unter Preier Einen Poſten wen unter yreien CEien Poſten

Einen Poſten weit unter Prels

Knaben SIoppen

7 S

e e

er

Sacit
Di

Donners
116 Vorſte

78 Abonn Vorſtellung

Einen Poſten

36 Gr Ulrichſtr
nahe der Alten

Promenade

weit unter Preis
Einen Posten nern Stoffe in Coupons von 3 Meter weit wnter Freis

Julius
S e

Einen Poſten

Einen Poſten

rW S e e e e S eſgt ler Daſe c
rektion M Richards
tag den 10 Jannar 1901
l im Paſſep Abonn 4 Vie

Farbe roth
rtel

7 Vorſtellung im SonderabonnementCycius ansgewagcer litterariſcher Werke

Anfang 7
Novität

Ende gegen 10 Uhr

Male Novität
Uhr

Zum 1Freiicht
Schauſpiel in 4 Akten von Georg Reicke

Regie Oberregiſſeur Scholling

Perſonen

Cornelie Linde Ch v Schultz
Fink Frieda RungeWilliam D W Zufr amm
Kunowki M SeepoltScharf Malerinnen S Schu mann

bbe Th Paulmaun
rwitz Elſe SeidelSchütz Elſe BeckerRagnar en en Willy Faber

Schn Maler K StahlbergSe Hans Felder
Müller Wirthsleute Otto Engelke
Seine Frau u A Amberg
Botho Thaden Offizier Karl Rübſam
Geheimrath Corneliens K SchreinerSeine Frau Eltern E Fredi Fre anken
Robert Corneliens Ge Mar Schiefer
Ella ſchwiſter Elſe Maltana
Geheimrath Haller KarlScholling
Seine J u Bl ThomasEin Dienſtmädche v in de s Elſe Seidel

Fr 1 Lernreiter Zimmer
vermietherin M Lübben

Rach dem

Freit

und 4 Akt ſpielen in München

der 2 und 3 in Berlin
1 und 3 Akt längere Pauſen

1901ag den 11 Januarger fnegende Holländer

Thalia Theater
Frei tag Zum elften Male

Die strengen Herren
Founnnbend I Gaſtſpiel

glich bayriſchen HofſchauſpielerinTlara Heesse
Die I Schauſpiel Novität

Phi
lippi

isslon

p vDie an
die Direktio

Beamtenr
zurückgezog
beſtellten Karten

die Mitglieder gelangte Nachricht
n des Thalia Theaters habe die den t

rein eingeräumte Vergünſtigungen und die Verabfolgur ig der
abgelehnt iſt unwahr

C Direktion des Thalia Theaters hält
die zugeſagte Vergünſtigung auch fernerhin
aufrecht

Kladt
Freitag den 11

Theater heiprig
Januar 1901

Jenes Theater
Aicia

Altes Thenter
Flachsmann als als Erzieher

Café Kunze
Leipzigerſtraße 5 J Etage

Täglich von 5 Uhr ab

Grosses Concert
des Damenovrchefters

m Sylvia m

i den 15 Jannar Abends 7

in den Knisersä er 1

4 Philharmonisches Concert
des verſtärkten Winderstein Orchesters

Raimund von Zur Mühlen
Mozart Symphonie dur

Zum erſten Male
Programm

leben für jeſterSchubert und Tschatkowsky

T igNummerierte Karten zu Mk
läuterungsſchrift zum Heldenleben

groß es O rch

HMothnan Gr Steinſtraße Studentenka
30 Pfg in der Muſikalienhar

rten beim Kaſtellan der

Knaben Paletots
veit unter Preis

Knaben Hoesen
Stück 1,50 BRlk

Hawmmerschla
h

Fioh an an Ein Helden
Wagner Kaiſermarſch Lieder von

Jnlius Blüthner
50 2,50 und Mk 2 Stehplatz 1 Mk Er

idlung gnrten
Univerſit i

r reitag on 11 Iauvar Abends 7i
in den Kai isersäülen

C O O Tvon

Alexander Petschnikoft
unter Mitwirkung von

L Petfs cm EAm Klavier Frl Kitho Hüttig
Programm II Sonate

Doppeleone
Havanaise von St

2 1

temps

Tanbail rIschaikowsky
Eintrittskarten à 3

ert in moll t
Grieg Far

2 Violinen von Baeh
Saens

Uhr

itasia appass v Vienx
Melodie von

und 1 Mk in der Hof Husikalien
handiung Reinhold Koch Barfüsserstrasse 20 PFernspr 2129

Für Studierende beim I Iniversitäts Kastellan

Tmaente römiz
Vorlänſige

D Sonntag den 20
Inzeige
Januar 1901U Grosser Veaskkenball

h eW
e

c

Jannar C
Sportoſfiötelen den 11

3 h e uzehen S
e

S
z Featſhes Flotten Verein

Ortsgruppe Halle a S
Sonnabend den 12

m großen Saale des Wintergarten

des Herrn Profeſſo
Geffentlieber Portrag

Dr Richnrd Schmitt aus Berlin

Januar d Abends 8 Uhr

Die geſchichtliche Entwickelung der chineſiſchen Frage
Nach dem Vortrage Vorführung von Lichtbildern

Damen und Herren ſind willkommen

Kaiser Wilhelmshalle
Jannar erſtes großes

Elite Maskenball Fest
ſchönften Damenmasken erhalten wertholle Aus

hiermit eingeladen Gäſte

Dienstag den 15

Die 5
KTzeichnungen

22

Cöllmme
Sonntag den 13 d Mts ladet zum

S Maskenball
in Sohade s Lokal freundlichſt
ein Der Ranuchtlnb
Anfang Abends 8 Uhr

DBillet Borverkauf bei Herren Steinbrecher Jasper
Freitag d 11 d M

Schlachtefest
Reinhold Bachran

Friedrichſtraße 4

Unſere Mitglieder werden
Eintritt frei

Morgen Freitag

Karl Stegner
S Sehinenierest

Hermannſtr T

Einen Poſten

Einen Poſten

e eDonesungen
Herr UniverDramatiſche Helden in

1 Egmont 2 Don Carloo
4 Vorträge 8 Mk bezw 2 Mk sFrei 9sDie Vorleſungen finden in der An ula der ſa idtiſ chen h

3 W Stuart

Loden TIoppenEinen Poſten weit unter Preis

Pelerinen Häntel
weit unter Preis

Knaben Mäntel
weit unter Preis
Herren Schlafröcoke

per 5tück 6 Rk

Er Ulrichſtr
nahe der Alten

Promenade

t

V

er e e Sgen r Damen
itsprofeſſor Dr Rachfahl

hiſtoriſcher Beleuchtung
4 Wallenſtein

ag den 11 Januar
Mädchenſchule ſtatt6 fang Freito

oherenEinlaßkarten für 1 und 2 beim Canellan für 1 auch in der Muſſt
kalienhandinng des Herrn Hothan Dr BiedermaunBe bannimachung

Zur Feier de Gehurtsta ges
27 ds Mis w 10 u
ſtattfinden für welchen den Behörden

Majeſtät des Kaiſers und Königs am
der Domkirche einF estgottesdſenst
reſerviert werdenNachmittags wird im beren Saale des Stadtſch ützenhauſes am Königs

Vestuaakal
platz hierſelbſt ein

veranſtaltet welches um 2 Uhr beginnt
Liſten Einzeichnung der Namen von The dem Feſtma bei

dem Stadtſekre Spat de I r Nr 74 dem J r imDienſthauſe des Königlichen St b erber I 1 ie bei dem Oekonom
des StadtſchützenhaufesDie iſten werd b zum 25 ds Mts offen gehalten jedoch ſchon früher
geſchloſſen ld die Zahl der Perſonen welche im Feſtſaale Platz finden können durch
Einzeichuun ig von Theilnehmern erfüllt i

Halle a den 7 Januar 19 1

von Renthe Fink Stauce eGeneralleutnant u Garniſonälteſter Oberk rmeiſter Eiſenba ktions Präſident
r FArat Wenhlack v Krosigtzerghauptmann Oberpoſtdirektor Geh Oberpoſtrath Landrath Saalkreiſesr öittenberger Geheimrath Prof D Dr ries Soehvel

Stadtverordne nvor Direktor der ke ftuüungen rathFrhr von Fugiedt von o Kahier
Generallandſchaftsdirektor irgermeiſter Ober St iſpektorV Klöden Kahione Liehau

Direktor der Reichsbank Vorſitzender der Handels Vorſitzender der Stadtſchützen

ſtelle kam geſellſchaft
irektor der Land
von men Steintei Saran

Sudherintendentl tiefam mernmero ſſaſſaſſa hege
Direktion Riehnrd Hubert

Gänzlich neuer Spielulan
frank Fiory TruppeMr k w sarher

Miß Madeline alt obatiſche Bravour
Kunſt Radfahrer PAlexandrine
Bravour Equilibriſtin auf dem ſchlaffen

Drahtſeil The ma s Excen

Die

Akrobaten und
triker u Knockabont s Brothers Frank
Clowns mit fliegenden Hüten FräuleinEl a Ayrs oent pif äſerin und
Tanz Soubrette Fräulein marie
Werder Geſangs u Koſtüm Soubrette

Herr Bernhard Marx Original
Geſangs u Charak ter Humor riſt Jules
Greenbaum s Amerikaniſcher Bioſkop
mit durchweg neuen ſenſat ion ellen leben

den Photographien
Beginn 8 Uhr Ende gegen 11 Uhr

Apollo Theater
Direktion Friedr Wiehle

m Pidardi Trio
Die Phänomene der Akrobaten

Ln BRerat Danseuse Fantastique
TheRobins Jongleuract Frän zit
Mensdort Soubrette Little Ri
virn Trapez Künſtlerin M Sieg
wart Mod TanzHumoriſt PAaolo
Tacas Froſch rig Amnndn
Hnarold ODreſſierte Möpſe LeoMorley s leb Photo aphien

Anfang 8 uhr Ende ge
Zur gefälligen B Brachtung

DF Durch beſondere Vorrichtung
iſt die Heizung ſämmtlicher Räume
bedentend verbeſſert und jeder Luftzug
beſeitigt W

Ende gegen u Uhr

ötel Kaiser Wilhelm
Beruburgerſtraße 13

Empfehle meinen

Feſt Saal
für Hochzeiten Feſteſſen

Pereinsfeſtlichßeiten
unter coulanteſten Bedingungen

Fritz Rahne
h

Hötel Kaiser Wilhelm
Bernburgestrasse 13

Jeden Freitag
PFisch Abend

Café Roſ and
Jeden Abend von 8 Uhr ab

Concert der Angariſchen Kapelle

Proihanschenke Beesen

S Sonntag den 13 JanuarK Groß er Masken Hall
nfang 7 Uhr

Der Vorſtand des Fechtvereins

D Die 2 beſten Masken Herr und
Dame werden

Freitag
Schlachtefest

III
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Janlius Beithge
Leipzigerstrasse 5 Fernsprecher 251

Delikatessen und Wein Handlung
Wegen gänzlicher Auflösung

zu sehr billigen Preisen
um bnld zu räumenGemüse und Früchtoe Sonserven

Fleiscoh und Fiscoh Conserven
Thee s Cacao diiv Artikel

Bordeaux Weine Südweine Rhein und
Moselweine ete

Liköre Cognac Rum Arace
div Spirituosen eto

Giünstige Gelegenheift
rompter Versand

NB Fleisch und Wurstwaaren
Caviar Lachs Pasteten etc ete

werden in nhonster Zent in bekannter Güte weiter
geführt und billigst berecehnet

e ner r Lipeln Anmeldungen für denKursus können nur noch einige Tage beriicksiehtigttot C II werden Tages u Abendkursus Garant für Heil

Prosp grat Persönul Leit d Dir R P Scheer
Thalamtstrasse 7 II von 10 12 und 8 Uhr

tie

Amtliche Zekanntmachungen
Bekanntmachung

Zur Vermiethung einer im Dachgeſchoß des ſtädtiſ ſchen tun dſtücke Schulberg 11

belegenen aus 1 Stube und 2 kleinen Kammern beſtehenden Wohnung vom 1 April 1901
ab unter den im Termin bekannt zu machenden Bedingungen iſt Termin auf

Montag den 14 Jannar 1901 Vorm 11 Ahrim Zimmer Nr 73 des Sparkaſſengebändes Rathhausſtr 1 anberaumt zu welchem
Reflektanten hierdurch eingeladen werden

Halle a den 2 Januar 1901

e
h

Der Magiſtrat Staude

Ausſchreibung
Die Ausführung der Glaſerarbeiten einſchließlich Lieferung der erforder

lichen Materialien für den Neubau des Elertriritätswerkes ſoll im Wege der
Wettbewerbung in drei Looſen vergeben werden

Angebote ſind bis
Freitag den 11 Januar 1901 Vormittags 9 Ahrim Bureau des Electricitätswerkes Robert Franzſttaße Ub woſelbſt die Bedingungen und

Verdingungsanſchläge in Empfang genommen werden können einzureichen
Halle a den 3 Januar 1901

Der Magiſtrat Staude
Brkannkmachung

betreffend die Einrichtung von Sitzgelegenheit für Aneſteſſte in offenen

Verkaufsſtellen Vom 28 November 1900
Bl S 1038

Auf Grund von S 139h Abſ 1 der Gewerbeordnung hat der Bundesrath über
die Einrichtung von Sitzgelegenheit für Angeſtellte in offenen Verkaufsſtellen folgende
Beſtimmungen erlaſſen

1 Jn denjenigen Räumen der offenen Verkaufsſtellen in welchen die Kundſchaft
bedient wird ſowie in den zu ſolchen Verkauſsſtellen gehörenden Schreibſtuben Contoren
muß für die daſelbſt beſchäftigten Gehülfen und Lehrlinge eine nach der Zahl dieſer
Perſonen ausreichende geeignete Sitzgelegenheit vorhanden ſein Für die mit der Be
dienung der Kundſchaft beſchäftigten Perſonen muß die Sitzgelegenheit ſo eingerichtet ſein
daß ſie auch während kürzerer Arbeitsunterbrechungen benutzt werden kann

Die Benutzung der Sitz gelegenheiten muß den bezeichneten Perſonen während der
Zeit in welcher ſie durch ihre Beſchäftigung nicht daran gehindert ſind geſtattet werden

2 Unberührt bleibt die Befugniß der zuſtändigen Behörden im Wege der Ver
fügung für einzelne offene Verkaufsſtellen S 139g der Gewerbeordnung oder durch all

emeine Anordnung für die offenen Verkaufsſtellen ihres Bezirkes S 139h Abſ 2 a a
zu beſtimmen welchen beſonderen Anforderungen die Sitzgelegenheit in Rückſicht

auf die Zahl der Perſonen für welche ſie beſtimmt iſt ſowie hinſichtlich ihrer Lage und
Beſchaffenheit genügen muß

3 Die vorſtehenden Beſtimmungen treten mit dem 1 April 1901 in Kraft
Berlin den 28 November 1900

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Graf von Poſadowsky

Bekanntmachung
Die Weſpannung der Transportwagen der ſtädtiſchen Desinfektions Anſtalt

ſoll für die Zeit vom 1 April 1901 bis 31 März 1903 im Wege der Wettbewerbung
vergeben werden Die Angebote ſind in verſiegelten und mit der Aufſſchrift Beſpannung der Transport wagen der ſtädtiſchen Desinfektionsanſtalt verſehenen Brief

umſchlägen bis
zum 1 Februar 1901 Abends 6 Uhr

im Zimmer 53 des Polizeigebä udes abzugeben Die Bedingur nungen liegen an der vor
genannten Stelle während der Dienſtſtunden zur Einſicht aus und müſſen vor Abgabe
der Angebote unterſchrieben werdenHalle a den 9 Januar 1901 Die PolizeiVerwaltung

Bekanntmachung
Jn dieſem Monft findet der

Markt für Magerſchweine und Ferkel
auf dem ſtädtiſchen Viehhofe am nächſten Sonnabend den 12 ſtatt

Halle a den 8 Januar 1901
Die Berwallung des ſtädtiſchen Schlacht und Biehhoſes

Die Lieferung von 2100 St Hornſignalpfeifen wird hiermit ausgeſchrieben
und iſt Termin zur Eröffnung der Angebote auf den

29 Januar 1901 Vormittags 11 Uhrim Rechnungsbureau zu Halle a Saale al ites Bahnhofsgebäude Zimmer Nr 1 anberaumt
Der Verdingung liegen die durch die Regierungs Amtsblätter bekannt gegebenen

Bedingungenen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen vom 17 Juli 1885
zu Grunde

Die allgemeinen und beſonderen Bedingungen können im genannten Bureau
Nr 13 eingeſehen auch gegen poſtfreie Zuſendung von 20 Pfennig in baarem

elde nicht in Briefmarken von demſelben bezogen werden

Zuſchlagsfriſt 3 Wochen

Halle a Saale den 5 Januar 1901
Königliche Giſenbahndirektien

Bekannkmachnng
Der Plan über die Errichtung einer oberirdiſchen Telegraphenlinie längs der

Landſtraße von Sylbitz nach Beiderſee liegt bei dem Kaiſerlichen Poſtamt 2 in
Halle Saale

GeneralAnzeiger für Halle und den Saal
Neue Sing Akademie
Freitag d r Januar Abends

7 Uhr Uebung für ganzen Chor im
Saale der Volkssehule

Sohöpfung von Haydn
Anmeldungen neuer singender und

zuhörender Mitglieder bei Herrn Musik
direktor arten Jägerplatz 23

Der Vorstand
Gesellschatt

für Homöopathie und
Geslndheitspſlege

Sonnabend den 12 Januar 1901
Abends s Ahr

in Nickel s Reſtaurant zum Schultheiß
Merſeburgerſtr 9 Vortrag des Herrn Lehrer
Reuther aus Leipzig Der Katarrh und
ſeine homöopathiſche Heiluung Gäſte
werden gern geſehen Eintrittsgeld wird
nicht erhoben 2 Zorſland

der Circn ſ gut geheizt
birous Aug 55

Halle as Rossplatze
Heute Donnerstag d 10 Jannar

Abends 8 Uhr 2 ſenſationelles Gaſt
ſpiel des Feſſelkönigs Francis
King Derſelbe befreit ſich in wenigen
Sekunden ans allen angelegten Polizei
feſſeln Jedes Syſtem iſt anwendbar
Jn Berlin und Hamburg erzielte dieſe
unglaubliche Leiſtung ausverkaufte Häuſer

Komiſche Entree s und Jntermezzi s
ſämmtlicher Clowns und Auguſte Vor
führen und Reiten der beſtdreſſierten
Schul und Freiheitspferde Dazu das
brillante neue Programm

Morgen Freitag Abends 8 Uhr
J Auftreten des Feſellönigs

Maschinisten u ſeizer

Halle /SUnſer Wintervergnügen
beſtehend in

Concert Verlooſung u Ball
findet Sonnabend den 12 Januar von
Abends 8 Uhr im Reuen Theater
ſtatt

Freunde und Gönner des Vereins ſind
hierdurch freundlichſt eingeladen

Das Comité
Armummeomelorf

Golcd Adler
Sonntag den 13 Jannar

Courert und Vall
ausgef v d Ammendorfer Muſtk Kapelle

Anfang 7 Uhr
Um rege Betheiligung bitten

Hamoel Dirigent 0 Feldmanpv
Sonntag den 20 Jannar

Masken Ball
Stammtiſch zum Kreuz 113

Zu unſerem am 12 d Mts in der
Kaiſer Wilhelmshalle ſtattfindenden

Faslkkenball
ladet ergebenſt ein

Der Vorſtand
NB Zuſchauer Karten à 25 Pfg ſind im

Vereinslokal Goldene Kette zu haben

Feinere Damengarderobe
fertigt Luise Müiller Steinweg 29 I

o

3 h

Pfd 1,60 1,80 2

Halle Saale den 4 Jannar 1901
Kaiſerliche Ober Poſtdirektion Wehlack

11 Januar Nr 9
Elisabeth KönigPoststrasse 9 und I0

Atelier f Photoeraphie
Geöffnet 6 Sonn u Festtags 9

12 Visit von 6 Mark an
Neu eröffnet

Uhr

Berufsſänger

Enſemble und Chorgeſangs Klaſſen
nmA eldung täglich Marienſtraße 21 Ien e S W TSubſcrription auf

Mark 100,000,000a Say Staats Lisenbahn Anleihe
unkündbar bis 1906

Januar cr à 100,50 h zur Zeichnungdungen auf dieſe am 14
erbitten bei koſtenfreier Ausführung baldmöglichſt

Freunkel Poetsch
Paul Schauseil Co

p N peit Sohn
Ernst Iaassengier Co

I Jäferiohd Ka Wonan Nnlonne
e auf die am Montag den 14 do Mts zum Kurſe vono ſtattfindende Subſkription auf obige Anleihe nehmen wir ſpeſenfrei entgegenspar und Vorsehuss Bank

r 7De TWang UnterrichtDer zweite Curſus unſeres Unterrichts beginnt Ende Januar im Saale
des Hotel Kniser Wilhelma Bernburgerſtraße Gefl Anmeldungen erbitten
wir in unſer Wohnung r 8 oder Blumenthalſtraße 11

Roceo Univerſitäts TanzlehrerGr gen le
Bruno Hevwvarich s

Sologefangs Klaſſen für ausübende Künſtler ſtimmbegabte

Ausführliche Proſpekte rans

Fuss
L Bayerische Staats Pisenbahn Anleihe

Nom Mark 100 000 000
Zeichnungen auf obige Anleihe zum Kurſe von 100,50 nehme ich bis Sonw

abend den 12 cr entgegen und vermittle dieſelben koſtenfrei

Wianlüas Berkker ar
Iähe s Hötel u Restaur

Morgen W
Familienönenhlngen iße

Sonntag den 13i askenball
freundlichſt ein

Der Turnverein
Anfang Abends 7 Uhr

Worgen Freitag Abend
ff friſche hausſhlahtere

Morgen Freitag
Schlachtefest
Helene Wolf aMeckelſtraße 21

Morgen Freitag e
Schlnchtefesti Burckhardt e

e 3240 Damen
I vübſch jung nottedieeereuen

S die ſich an einer

Fest Reigen
t betheiligen wollen werden höfl er
S ſucht ſich bei mir bis FreitagMittag melden zu wollen e

Alles Nähere mündlich

Otto Kühn Tanzlehrer
Megkelſtraße 13 Ie e ift

In grosser Auswahl zu billigsten Preisen
empfehlen wir

Täglich frisches Geflügel u Wild u Wildgeflügel
Ia Engl Natives Austern frischen Hummer prachtvollen Beluga und Ural Cavlar

Alle feinen Fleisoh wncd Wurstwaaren,
Strassburger Gänseleber Galantine und Wurst Ia Braunschw Cervelatwurst Pfd 20

Fettfliessenden milden Räucherlachs Pfä 4
Fette Elbaale Kieler Sprotten und Bücklinge prachtvolle Riesen Neunaugen à 30 u 35 Pfg

z Süsse saftige Apfelsinen Dtzd 80 Pfg und I
Mandarineu Almeriatrauben Aepfel Birnen Franz Catharinenpflaumen Pfd von 50 Pfg an bei

5 Pfd Vorzugspreise
Getrocknete Aprikosen Birnen Aepfel Prünellen

Täglich frisch geröstets Kaffeos Pfd 90 2,00
von exquisitem Geschmack herrlichem Aroma grösster Ergiebigkelt ausserordentlich billig

Ia CGacao feine Chocoladen Biscuits
Pfd 0,90 1,00 3,00

Thee neuester Ernte Pfd 1,80 2,70 3,60 5,50
von prächtigem Aroma feinem Geschmak

VPrompter Versand nach auswärts

Pottel Brosiouwrsſei

Pfd 50 60 80 1,06

e

e
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Amtliche Bekanntmachung
7 ne ch

Bekanntmachung
betreffend die Ausdehnung der Arbeiterſchutzvorſchriften auf

die Werkſtätten mit Motorbetrieb
Nach der Kaiſerlichen Verordnung betreffend die Jnkraftſetzung der

im S 154 Abſ 3 der Gewerbeordnung getroffenen Beſtimmung vom
aale O Juli 1900 und der Bekanntmachung betreffend die Ausführungsbe
itten ſtimmungen des Bundesrathes über die Beſchäftigung von jugendlichen

Arbeitern und von Arbeiterinnen in Werkſtätten mit Motorbetrieb
vom 13 Juli 1900 R G Bl S 565 ff finden vom 1 Januar 1901
ab auf die Werkſtätten in denen durch elementare Kraft Dampf Wind
Waſſer Gas Luft Elektrizität u ſ bewegte Triebwerke nicht blos

vorübergehend zur Verwendung kommen die Beſtimmungen der 88 135
bis 139 b der Gewerbeordnung nach näherer Maßgabe der bezeichneten
Verordnung und Bekanntmachung Anwendung Gemäß Artikel 9 Abſ 1
des Geſetzes betreffend Abänderung der Gewerbeordnung vom 1 Juni 1891

G Bl S 261 treten damit zugleich die bisher für Werkſtätten
worin eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft ſtattfindet gül
tigen Beſtimmungen der S 134 bis 139 be der Gewerbeordnung in
der älteren Faſſung vom 1 Juli 1883 außer Kraft Hiernach greift
für die Beſchäftigung von jugendlichen Arbeitern und von Arbeiterinnen
in Werkſtätten mit Motordetrieb von dem angegebenen Zeitpunkte ab
abgeſehen von den allgemeinen Vorſchriften der Gewerbeordnung über die
Beſchäftigung gewerblicher Arbeiter außerhalb der Fabriken die aus
der Anlage A erſichtliche Regelung Platz

Zur Ausführung der in Anlage A im Zuſammenhange wiedergegebenen
Vorſchriften der Kaiſerlichen Verordnung vom 9 Juli und der Bekannt
machung betreffend die Ausführungsbeſtimmungen des Bundesraths
vom 13 Juli d Js wird Folgendes beſtimmt

Zu Ziffer II der Anlage
1 Hinſichtlich der Motorwerkſtätten der Kleider und Wäſche

konfektion finden die Beſtimmungen der Ausführungsanweiſung vom
16 Juli 1897 zu der Verordnung betreffend die Ausdehnung der S8 135
bis 139 und des S 139 b der Gewerbeordnung auf die Werkſtätten der
Kleider und Wäſchekonfektion vom 31 Mai 1897 Min Bl f d i
Verw S 199 ff Anwendung

Zu Ziffer III IV Abſ 1 der Anlage
3 Die Beachtung der für die nicht als Fabriken anzuſehenden

Bäckereien Konditoreien und Getreidemühlen mit Motor
betrieb neu in Kraft tretenden Beſtimmungen der Gewerbeordnung iſt von
den Gewerbeaufſichtsbeamten und den Ortspolizeibehörden gelegentlich der
anderweit vorzunehmenden Reviſionen vergl Erlaß und Anweiſung vom
15 April 1896 zur Ausführung der Beſtimmungen des Bundesraths über
den Beirieb von Bäckereien und Konditoreien Min Bl f d i Verw
S 84 zu überwachen

Zu Ziffer IV Abſ 2 Ziffer V der Anlage
6 3 Für die Entſcheidung der Frage ob eine Waſſerkraft als

un regelmäßig anzuſehen iſt ſind die in Ziffer B IV 3 der Aus
führungsanweiſung zur Gewerbeordnung vom 11 März 1895 Min Bl
f d i Verw S 46 aufgeführten Grundſätze maßgebend

Sonw 4 Hinſichtlich der Motorwerkſtätteu der Gruppe V A 1 Betriebe
mit zehn oder mehr Arbeitern finden die Vorſchriften der Ausführungs
anweiſung zur Gewerbeordnung vom 26 Februar 1892 Min Bl f d
i Verw S 89 im Abſchnitt E ff mit den aus Ziffer 5 ſich ergebenden
Abänderungen entſprechende Anwendung

Auf den erſten Seiten der nach den Formularen B und C zu führen
den Verzeichniſſe vergl E Ziffer III a a ſind unter Erläuterungen
in Ziffer 1 Zeile 1 u 2 die Worte Werkſtätten in deren Betrieb eine regel

mäßige Benutzung von Dampfkraft ſtattfindet durch nachſtehende Faſſung
u erſetzen Werkſtätten in denen durch clementare Kraft Dampf Wind

I Waſſer Gas Luft Elektrizität u ſ bewegte Triebwerke nicht blos
vorübergehend zur Verwendung kommen mit Ausnahme derjenigen Werk
M ſtätten in welchen der Arbeitgeber ausſchließlich zu ſeiner Familie gehörige
Perſonen beſchäftigt und der nicht als Fabriken anzuſehenden Baäckereien
und Cont mit Motorbetrieb ſowie der Getreidemühlen letzterer
ſoweit darin nicht ausſchließlich oder vorwiegend Dampffkraft benutzt wird

5 Für die Auszüge aus den Beſtimmungen der Gewerbeordnung über
die Beſchäftigung von Arbeiterinnen über 16 Jahre und von jugendlichen
Arbeitern welche den Arbeitsräumen der in Ziffer 4 Abſ 1 bezeich

neten tätten auszuhängen ſind und für das Verzeichniß der beſchäf
tigten jugendlichen Arbeiter gelten im Allgemeinen die in den Anlagen
D E und P zur Ausführungsanweiſung vom 26 Februar 1892 vor

geſchriebenen Muſter Jedoch ſind in der Anlage R einzuſchalten in
J Ziffer I und II hinter Fabriken die Worte oder Werkſtätten mit Mo
M torbetrieb

von
egen

d

und

Werk

und in Ziffer IV Abſ 1 hinter Fabrik die Worte oder
J einer Werkſtätte mit Motorbetrieb in der in der Regel zehn oder mehr

J Arbeiter beſchäftigt werden Ziffer I 1 der Bekanntmachung des Reichs
tanzlers vom 13 Juli 1900 ſowie in Ziffer IV Abſ 2 hinter Fabrik
das Wort Werkſtatt Ferner erhält die Ziffer VI im Abſ 1 folgende
Faſſung

VI Kinder unter 14 Jahren dürfen in Schleifer und Polierer
werkſtätten der Glas und Metallverarbeitung mit Motor
betrieb nicht länger als ſechs Stunden in anderen Motorwerk
ſtätten ſoweit in ihnen nicht ausſchließlich oder vorwiegend unregel
mäßige Waſſerkraft als Triebkraft benutzt wird nicht länger als

lich beſchäftigt werden Junge Leute zwiſchen

Stein

zehn Stunden täg
14 und 16 Jahren dürfen in dieſen Werkſtätten nicht länger als
zehn Stunden täglich beſchäftigt werden O J 135 Abſ 2,3
Bekanntmachung des vom 13 Juli 1900 Ziffer I

Endlich iſt am Schluſſe der Ziffer VII hinter den Worten gewährt
werden tolgender 3 121 rJuſaß einzifügen

I el 8Reichskanzlers

CEine Vor und Nachmittagspauſe braucht nicht gewährt zu werden
ſofern die jugendlichen Arbeiter täglich nicht länger als 8 Stunden
S veſchäftigt werden und die Dauer ihrer durch eine Pauſe nicht unter

Arbeitszeit am Vor und Nachmittage je 4 Stunden nicht0 henen
überſteiniDdDel eigl

Finſichtlt r 5536 Hinſichtlich der Motorwerkſtätten
gelten folgende Vorſchriften

Anzeige und Auszug bei der Veſchäftigung von Arbeiterinnen
und jugendlichen Arbeitern

Vergl Anlage A Ziffer V A 2a B 1

Gruppen V A 2 und B

P M 4 5Bekanntmachung des
Reichskanzlers vom 13 Jnli 1900 Ziffer 6 15

7 Die Beſchäftie von mannlichen jugendlichen Arbeitern in den
nicht zum Handwerk vergl Anklage A HDiffer V A 2b B 2
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 15 1300 Ziffer 10 17
gehörigen Werkſtätten Motorbetrieb und die Beſchäfug eng von jugend
lichen oder über 16 Jahre alten Arbeiter in allen Motorwerk
ſtätten darf nicht ſtattfinden bevor der Arveitgeber der Ortspolizeibehörde
die vorgeſchriebene Anzeige gemacht hat Dieſe iftlich zu erſtatten
und muß die Lage der Werkſtätte und die et des Betriebs angeben auch
erſehen laſſen ob in dem Betriebe Kinder unter 14 Jahren junge Leute
z 14 uns 16 Jahren und Arbeiterinnen über 16 Jahre oder welche
d drei Arbeiterklaſſen beſchäftigt werden ſollen Die Ortspolizeibehörde
hat Anzeigen die in den angegebene Beziehungen unvollſtändig ſind zur
Se vollſtandigung zurückzugeben Die eingehenden Anzeigen ſind von der

rispolizeibehörde auſzubewahren J
if Grund der eingehenden Anzeigen und der gemäß Ziffer

Giehe unten vorzunehmenden Reviſionen hat die Ortspolizeibehörde alle
Motorwerkſtätten igendliche oder über 16 Jahre alte Arbeiterinnen
beſchäftigt werden und ferner alle nicht zum Handwerk gehörenden Motor
werkſtätten worin jugendli e männliche Arbeiter beſchäftigt werden in die
Verzeichniſſe einzutragen die ſie nach den der Ausführungsanweiſung vom
26 Februar 1892 beigefügten Formularen B und C führt

Jn dem Formulare B kann von Ausfüllung Spalten 5 und 6
und in dem Formulare C von Ausfüllung der Spalten 5 bis 8 abgeſehen
werden ſoweit die in Frage kommenden Angaben nicht bekannt geworden

find Die Spalten 8 9 des Formulars B und die Spalten 10 11 des
Formulars C ſind nur für die Motorbetriebe mit unregelmäßiger Waſſer
raft in welchen in der Regel zehn oder mehr Arbeiter beſchäftigt werden

vergl Anlage A Ziffer V B zu benutzen

worinworin fſr

der

9 Jeder Arbeitgeber der die vorgeſchriebene Anzeige gemacht hat iſt
von der Ortspolizeibehörde darauf hinzuweiſen ſofern er Arbeiterinnen
beſchäftigt daß er einen Auszug aus den einſchlägigen Beſtimmungen über
die Beſchäftigung von Arbeiterinnen über 16 Jahre und ſofern er jugend
liche Arbeiter beſchäftigt daß er einen Auszug aus den Beſtimmungen
über die Beſchäftigung jugendlicher Arbeiter in Werkſtätten mit Motor
betrieb nach den beiliegenden Muſtern in den Werkſtatträumen auszu
hängen hat Anl B und

Ausnahmen von den geſetzlichen Beſtimmungen für einzelne
Betriebe

Vergl Anlage A Ziffer V A 2 a B 2 Ziffer und 3
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 13 Juli 1900 Ziffer 8 9 16

10 Für die kleineren Motorbetriebe Werkſtätten in denen in der
Regel weniger als zehn Arbeiter beſchäftigt werden können auf Antrag
des Arbeitgebers nach Maßgabe der Ziffern V A 2 a und B 2
der Anlage A Ausnahmen von den Beſtimmungen über die Beſchäftigung
von Arbeiterinnen und jngendlichen Arbeitern nachgelaſſen werden

Soweit nicht Naturereigniſſe oder Unglücksfälle den regelmäßigen Be
trieb einer Werkſtätte unterbrochen haben oder die Natur des VBetriebes
oder Rückſichten auf die Arbeiter in den einzelnen Werkſtätten eine ander
weite Regelung der Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter oder Arbeiterinnen
erwünſcht erſcheinen laſſen kann die untere Verwaltungsbehörde eine Ueber
beſchäftigung von Arbeiterinnen über 16 Jahre für mehr als 40
Tage im Jahre bis zu 13 Stunden täglich und nicht länger als bis 10
Uhr Abends dann zulaſſen wenn die Arbeitszeit für die Werkſtätte oder
die betreffende Abtheilung der Werkſtätte ſo geregelt wird daß ihre täg
liche Dauer im Durchſchnitte der Betriebstage des Jahres die regelmäßige
geſetzliche Arbeitszeit nicht überſchreitet Der ſchriftliche Antrag der den
Grund aus welchem die Erlaubniß beantragt wird die Zahl der in Be
tracht kommenden Arbeiterinnen das Maß der längeren Beſchäftigung
und den Zeitraum angeben muß für den ſie ſtattfinden ſoll iſt unmittel
bar oder durch Vermittelung der Ortspolizeibehörde an die untere Ver
waltungsbehörde zu richten Jſt der Antrag der Ortspolizeibehörde zur
Weiterbeförderung überreicht ſo hat dieſe ſofort mangelhafte Anträge zur
Vervollſtändigung zurückzugeben anderenfalls die Richtigkeit der thatſäch
lichen Angaben feſtzuſtellen und den Antrag mit dem Ergebniß dieſer Feſt
ſtellung und ihrer gutachtlichen Aeußerung weiter zu befördern
Die dreitägige Friſt für den von der unteren Verwaltungsbehörde zu er
theilenden Beſcheid beginnt mit dem Zeitpunkte des Eingangs des den
geſetzlichen Anforderungen völlig entſprechenden Antrags Hinſichtlich der
Berechnung des Durchſchnitts der Betriebstage und des weiteren Ver
fahrens finden die Beſtimmungen der Ausführungsanweiſung vom 26
Februar 1892 im Abſchnitt F I Ziffer 4 Abſ 2 4 und Ziffer 5 ſinn
entſprechend Anwendung Die untere Verwaltungsbehörde hat die Fälle
in denen die Erlaubniß ertheilt worden iſt mit dem Namen des Arbeit
gebers und den für den ſchriftlichen Antrag vorgeſchriebenen Angaben in
das Verzeichniß einzutragen das ſie nach dem der Ausführungsanweiſung
vom 26 Februar 1892 beigefügten Formulare G führt Auf die ferner
hin vorgeſehene Genehmigung von Ueberarbeit an Sonnabenden und
Vorabenden von Feſttagen für ſolche über 16 Jahre alte Arbeiterinnen
die kein Hausweſen zu beſorgen haben und eine Fortbildungsſchule nicht
beſuchen finden die Beſtimmungen der Ausführungsanweiſung vom 26
Februar 1892 im Abſchnitt F Ziffer II ſinnentſprechende Anwendung

Wenn Ausnahmen von den geſetzlichen Beſtimmungen über die Be
ſchäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern um deswillen
beantragt werden weil Naturereigniſſe oder Unglücksfälle den regelmätzigen
Betrieb einer Werkſtätte unterbrochen haben oder weil die Natur des Be
triebs oder die Rückſichten auf die Arbeiter ſolche erwünſcht erſcheinen
laſſen vgl Anlage A Ziffer V A 28 B 2 Abſ 2 Bekannt
machung des Reichskanzlers vom 13 Juli 1900 Ziffer 9 16 Abſ
ſo ſind hinſichtlich der Erledigung ſolcher Anträge die in Abſchnitt PF
Ziffer III IV der Ausführnungsanweiſung vom 26 Februar 1892 auf
geſtellten Grundſätze ſinnentſprechend anzuwenden

11 Hinſichtlich der für die größeren Motorbetriebe mit unregel
mäßiger Waſſerkraft mit Ausnahme der Schleifer und Poliererwerkſtätten
der Glas Stein und Metallverarbeitung auf Grund der 88 138a 139
der G O zuzulaſſenden Ausnahmen von der unter Ziffer V B 1 2 vor
geſehenen Beſchränkung der Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter und der
Arbeiterinnen vergl Anlage A Ziffer V B finden die Beſtimmungen
der Ausführungsanweiſung vom 26 Februar 1892 im Abſchnitt F ent
ſprechende Anwendung

c Aufſicht über die Ausführung der Beſtimmungen
über die Beſchäftigung der Arbeiterinnen und der jugendlichen

Arbeiter
12 Jn dieſer Beziehung finden die Vorſchriften in Abſchnitt G der

Ausführungsanweiſung vom 26 Februar 1892 entſprechende Anwendung

Allgemeine Beſtimmungen
13 Die Verpflichtung zur Erſtattung der vorgeſchriebenen Anzeigen

über die Beſchäftigung jugendlicher Arbeiter und von Arbeiterinnen gilt ſowohl
für diejenigen Werkſtätten welche erſt am oder nach dem 1 Januar 1901 mit
ſolcher Beſchäftigung beginnen als auch für diejenigen Werkſtätten welche
bereits vorher jugendliche Arbeiter oder Arbeiterinnen über 16 Jahre be
ſchäftigt haben Von den letztbezeichneten Werkſtätten bleiben nur diejenigen in
deren Betrieb eine regelmäßige Benutzung von Dampfkraft ſtattfindet und nur
inſoweit von der Anzeigepflicht befreit als es ſich um die Beſchäftigung
jugendlicher Arbeiter nicht auch von Arbeiterinnen über 16 Jahre
handelt Den übrigen Werkſtätten die bereits vor dem 1 Januar 1901
jugendliche Arbeiter oder Arbeiterinnen über 16 Jahre beſchäftigt haben
iſt zur Erſtattung der Anzeige Friſt bis zum 1 Februar 1901 zu gewähren

14 Dieſe Anweiſung findet keine Anwendung auf die unter Aufſicht
der Bergbehörden ſtehenden Werkſtätten mit Motorbetrieb und die darin
beſchäftigten Arbeiter Für dieſe wird ſoweit erforderlich beſondere An
weiſung ergehen

Berlin den 6 December 1900
Der Miniſter für Handel und Gewerbe

Brefeld
A Die Beſchäftigung von jugendlichen Arbeitern und von

Arbeiterinnen in Werkſtätten mit Motorbetrieb
rjach den Vorſchriften der Kaiſerlichen Verordnung betreffend die J

ſetzung der im S 154 Abſ 3 der Gewerbeordnung getroffenen Beſtimmung
vom 9 Juli 1900 und der Bekanntmachung betreffend die Ausführungs
beſtimmungen des Bundesraths über die Beſchäftigung von jugendlichen
Arbeitern und von Arbeiterinnen in Werkſtätten mit Motorbetrieb vom

13 Juli 1900 R Bl S 565 ffI Unberührt von den Vorſchriften der Verordnung und der Bekannt
wochung bleiben diejenigen Werkſtätten mit Motorbetrieb in welchen der
Arbeitgeber ausſchließlich zu ſeiner Familie gehörige Perſonen
beſchäftigt Jn dieſen Werkſtätten iſt die Beſchäftigung der zur Familie
des Arbeitgebers gehörenden Frauen und jugendlichen Perſonen in dem
bisher zuläſſigen Umfange auch nach dem 1 Januar 1901 geſtattet

II Für die Mororwerkſtätten der Kleider und Woſchekonfektion
gelten vom 1 Januar 1901 ab die Beſtimmungen der Verordnung be
treffend die Ausdehnung der S 135 bis 139 und des S 139b der Ge
werbeordnung auf die Werkſtätten der Kleider und Wäſchekonfektion vom
31 Mai 1897 R Bl S 459

III Für Bäckereien und Konditoreien die mit Motorer betrieben
werden ohne daß ſie als Fabriken anzuſehen ſind treten mit dem 1 Januar
1901 folgende Vorſchriften neu in Kraft

1 F 135 Abſ 1 der Gewegbeordnung Kinder unt zehn
Jahren dürfen in ſolchen Werkſtätten überheupt nicht Kinder über
dreizehn Jahren nur dann beſchäft zt werden wenn ſie nicht mehr
zum Beſuche der Volksſchul reroſſichtet ſind

2 8 137 Abſ 4 der Gewerbeordnung Arbeiterinnen über ſechszehn
Jahre die ein Hausweſen zu beſorgen haben ſind auf ihren An
trag eine halbe Stunde vor der Mittagspauſe zu entlaſſen ſoferi
dieſe nicht mindeſtens ein und eine halbe Stunde beträgt

8 S 137 Abſ 5 der Gewerbeordnung Wöchnerinnen dürfen während
vier Wochen nach ihrer Niederkunft überhaupt nicht und während
der folgenden zwei Wochen nur beſchäftigt werden wenn das Zeug
niß eines approbierten Arztes dies für zuläſſig erklärt

91 o

Hinſichtlich der Aufſicht über die Ausführung dieſer Beſtimmungen gill
S 139b der Gewerbeordnüng

Jm Uebrigen bewendet es für dieſe Werkſtätten bei den Vorſchriften der
Bekanntmachung betreffend den Betrieb von Bäckereien und Konditoreien

vom 4 März 1896 R Bl S 55IV Für die nicht als Fabriken anzuſehenden Getreidemühlen mit
Motorbetrieb mit Ausnahme derjenigen in welchen ausſchließlich oder
vorwiegend Dampfkraft verwendet wird treten gleichfalls die unter Ziffer III
bezeichneten Beſtimmungen der Gewerbeordnung mit dem 1 Januar 1901
nen in Kraft Daneben behalten die Beſtimmungen der Vekanntmachung
betreffend den Betrieb von Getreidemühlen vom 26 April 1899 R G Bl
S 273 ihre Gültigkeit

Für Getreidemühlen mit Motorbetrieb in denen ausſchließlich oder
vorwiegend Dampfkraft verwendet wird greifen ſofern ſie nicht als
Fabriken anzuſehen ſind neben den Vorſchriften der Bekanntmachung vom
26 April 1899 die nachfolgend unter Ziffer VA 1 und A 2a aufgeführten
Beſtimmungen Platz

V Auf alle anderen nicht unter die Ziffern l bis IV Abſ 1 fallenden
Werkſtätten mit Motorbetrieb finden vom 1 Januar 1901 ab die Beſtimm
ungen der S 135 bis 139 b der Gewerbeordnung in dem nachſtehend
näher begrenzten Umfange Anwendung und zwar je nach der Art der
als Triebkraft benutzten elementaren Kraft oder des Betriebes entweder
die Vorſchriften in Abſchnitt 4 oder diejenigen in Abſchnitt B Für die
Moitorbetriebe beider Gruppen kommt weiter in Betracht wieviel Arbeiter
in der Regel in der Werkſtatt beſchäftigt werden und bei den kleineren
Motorwerkſtätten mit weniger als zehn Arbeitern ferner ob der Betrieb
dem Handwerk zuzurechnen iſt nichtA Beſtimmungen für Werkſtätten mit Motorbetrieb ſoweit als Trieb
kraft andere elementare Kraft als ausſchließlich oder vorwiegend
unregelmäßige Waſſerkraft benutzt wird und für alle Schleifer
und Polierer Werkſtätten der Glas Stein und Metall
verarbeitung mit Motorbetrieb ohne Rückſicht auf die Art der benutzten
Triebkraft

1 Werkſtätten in denen in der Regel zehn oder mehr
Arbeiter beſchäftigt werdeu

Auf dieſe Werkſtätten finden die Beſtimmungen der S 135 bis 139 b
der Gewerbeordnung über die Beſchäftigung von Kindern jungen Leuten
zwiſchen vierzehn und ſechszehn Jahren und von Arbeiterinnen in Fabriken
Anwendung Dieſe Motorbetriebe ſind daher hinſichtlich der
Beſchäftigung der geſchützten Perſonen den Fabriken nunmehr grundſätzlich
gleichgeſtellt

Eine Abweichung iſt für ſie nur inſofern zugelaſſen als Kinder zwiſchen
dreizehn und vierzehn Jahren die nicht mehr zum Beſuche der Volks
ſchule verpflichtet ſind gleich den jungen Leuten zwiſchen vierzehn und
ſechszehn Jahren täglich zehn ſtatt ſechs Stunden beſchäftigt werden
dürfen Auch dieſe Ausnahme greift jedoch nicht für die Schleifer und
Poliererwerkſtätten der Glas Stein und Metallverarbeitung Platz
in denen die Beſchäftigung ſchulentlaſſener Kinder die Dauer von ſechs
Stunden täglich nicht überſchreiten darf Vgl ferner Abſchnitt

2 Werkſtätten in denen in der Regel weniger als zehn
Arbeiter beſchäftigt werden

Auf dieſe kleineren Motorbetriebe finden im Allgemeinen neben S 1394
139 der Gewerbeordnung die S8 135 bis 138 des Geſetzes in der nach
ſtehend unter a aufgeführten Faſſung Anwendung Für diejenigen Motor
betriebe mit weniger als zehn Arbeitern welche als zum Hand werk
gehörig angeſehen werden treten hinſichtlich der Beſchäftigung
männlicher jugendlicher Arbeiter zwiſchen dreizehn und vier
zehn Jahren die nicht mehr zum Beſuche der Volksſchule verpflichtet ſind
und junger Burſchen zwiſchen vierzehn und ſechszehn Jahren einzelne der
letztgenannten Vorſchriften außer Anwendung Das Nähere hierüber ergiebt
ſich aus den Beſtimmungen unter b

a Allgemeine Veſtimmungen
135 der Gewerbeordnung Kinder unter dreizehn Jahren

dürfen nicht beſchäftigt werden Kinder über dreizehn Jahre dürfen nur
beſchäftigt werden wenn ſie nicht mehr zum Beſuche der Volksſchule ver
pflichtet ſind

Die Beſchäftigung von Kindern unter vierzehn Jahren und von jungen
Leuten zwiſchen vierzehn und ſechszehn Jahren darf die Dauer von zehn
Stunden täglich nicht überſchreiten Jn Schleifer und Poliererwerkſtätten
der Glas und Metallverarbeitung dürfen jedoch Kinder nicht
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länger als ſechs Stunden täglich beſchäftigt werden

136 d Gewerbeordnung Die Arbeitsſtunden der jugend
h Ivrheitoelichen Arbeiter Ziffer dürfen nicht vor fünfeinhalb Uhr Morgens

beginnen und nicht über achteinhalb Uhr Abends dauern Zwiſchen den
Arbeitsſtunden müſſen an jedem Arbeitstage regelmäßige Pauſen gewährt
werden Für jugendliche Arbeiter welche nur ſechs Stunden täglich be
ſchäftigt werden muß die Pauſe mindeſtens eine halbe Stunde betragen
Den übrigen jugendlichen Arbeitern muß mindeſtens entweder Mittags
eine einſtündige ſowie Vormittags und Nachmittags je eine halbſtündige

oder Mittags Einei 3 udein J nd Mai nen hreine einundeinhalbſtündige Pauſe gewahrt werden
Vor und Nachmittagspauſe braucht nicht gewährt zu werden ſofern die
jugendlichen Arbeiter täglich nicht länger als acht Stunden beſchäftigt
werden und die Dauer ihrer durch eine zauſe nicht unterbrochenen Arbeits
zeit am Vor und Nachmitttage je vier Stunden nicht überſteigt

Während der Pauſen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beſchäftigung
im Werkſtattbetriebe nicht geſtattet werden

An Sonn und Feſttagen ſowie während der von dem ordentlichen
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Seelſorger für den Katechumenen und Konfirmanden Beicht und
Kommunionunterricht beſtimmten Stunden dürfen jugendliche Arbeiter
nicht beſchäftigt werden

137 der Gewerbeordnung
Nachtzeit von achteinhalb Uhr Abends bis fünfeinhalb Uhr Morgens und
am Son ſowie an Vorabenden der Feſttage nicht nach fünfeinhalh
Uhr Nachmittags beſchäftigt werden

Die Beſchäftigung von Arbeiterinnen über ſechszehn Jahre darf die

Arbeiterinnen dürfen nicht in der

hennabend

werden 2

Dauer von elf Stunden täglich an den Vorabenden der Sonn und
Feſttage von zehn Stunden nicht überſchreiten

Zwiſchen den Arbeitsſtunden muß den Arbeiterinnen eine mindeſtens
einſtündige Mittagspauſe gewährt werden

Arbeit en über ſechszehn Jahren ein Hausweſen zu beſorgen
haben find auf ihren Antrag eine halbe Stunde vor der Mittagspauſe

zu er en ſofern ſe nick i ein und eine halbe Stundebeträg

Wöchnerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Niederkunft
jberhauf ht und während d lgenden zwei Wochen nur beſchäftigt
werden wenn das Zeugniß eines approbierten Arztes dies für zuläſſig
erklärt

Die Beſt nungen im Abſ 1 2 finden auf Arbeiterinnen welche in
Badeanſtal ausſchließlich oder vorwiegend mit der Bereitung der Bäder
und der Bedienung des Publiku beſchäftigt ſind keine Anwendung

S 138 der Gewerbeordnung Sollen Arbeiterinnen oder jugend
liche Arbeiter beſchäftigt werde ſo hat t lrbeitgeber vor dem Beginne
der Beſchäftigung der Ortspolizeibehörd he Anzeige zu machen
Jn der Anzeige iſt die Lage der Werkſtätte und die Art des Betriebes
anzugeben

Der Arbeitgeber hat dafür zu ſorgen da den Werkſtatträumen in
welchen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter beſchäftigt werden eine
Tafel ausgehängt iſt welche in der von der Landes E itralbehörde zu be
ſtimmenden Faſſung und in deutlicher Schrift einen Auszug aus den
Beſtimmung über die Beſchäftigung von jugendlichen Arbeitern und
von Arbeiterinnen enthäl

Ueber die in Ziffer 3 Abſ 1 2 feſtgeſetzte Zeit hinaus dürfen
Arbeiterinnen über ſechszehn Jahre an vierzig Tagen im Jahre beſchäftigt

unden nicht überi taglichſchreiten und nicht länger als bis zehn Uhr Abends dauern Hierbei
fur be Anvrerbu r v r v 11tommt jeder Tag in Anrechnung an welchem auch nur eine Arbeiterin
über die nach Ziffer 3 zuläſſige Dauer der Arbeitszeit hinaus beſchäftigt iſt

Gewerbetreibende welche Arbeiterinnen über ſechszehn Jahre auf Grund
der vorſtehenden Beſtimmungen über die in Ziffer Abſ 1,2 feſtgeſetzte
Zeit hinaus beſchäftigen ſind verpflichtet ein Verzeichniß anzulegen in
welches jeder Tag an dem Ueberarbeit ſtattgefunden hat noch am Tage
der Ueberarbeit einzutragen iſt Das Verzeichniß iſt auf Erfordern der
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Ortspolizeibehörde ſowie dem Gewerbeaufſichtsbeamten jeder Zeit vor
zulegen

Für mehr als vierzig Tage im Jahre kann auf Antrag des
Arbeitgebers eine Ueberbeſchäftigung in dem aus Ziffer Abſ 1 ſich
ergebenden Umfange von der unteren Verwaltungsbehörde geſtattet werden
wenn die Arbeitszeit für die Werkſtätte oder die betreffende Abtheilung der
Werkſtätte ſo geregelt wird daß ihre tägliche Dauer im Durchſchnitte der
Betriebstage des Jahres die regelmäßige geſetzliche Arbeitszeit nicht über
ſchreitet

Der Antrag iſt ſchriftlich zu ſtellen und muß den Grund aus welchem
die Erlaubniß beantragt wird die Zahl der in Betracht kommenden
Arbeiterinnen das Maß der längeren Beſchäftigung ſowie den Zeitraum
angeben für den dieſe ſtattfinden ſoll Der Beſcheid der unteren Ver
waltungsbehörde auf den Antrag iſt binnen drei Tagen ſchriftlich zu er
theilen Gegen die Verſagung der Erlaubniß ſteht die Beſchwerde an die
vorgeſetzte Behörde zu

Die untere Verwaltungsbehörde hat über die Fälle in denen die Erlaub
niß ertheilt worden iſt ein Verzeichniß zu führen in welches der Name des
Arbeitgebers und die für den ſchriftlichen Antrag vorgeſchriebenen Angaben
einzutragen ſind

Die untere Verwaltungsbehörde kann die Beſchäftigung von Arbeite
rinnen über ſechszehn Jahre welche kein Hausweſen zu beſorgen haben
und eine Fortbildungsſchule nicht beſuchen bei den in S 105 e Abſ 1 der
Gewerbeordnung unker Ziffer 3 und 4 bezeichneten Arbeiten an Sonn
abenden und Vorabenden von Feſttagen Nachmittags nach fünfeinhalb
Uhr jedoch nicht über achteinhalb Uhr Abends hinaus geſtatten Die
Erlaubniß iſt ſchriftlich zu ertheilen und vom Arbeitgeber zu verwahren

Wenn Naturereigniſſe oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb
einer Werkſtätte unterbrochen haben ſo können Ausnahmen von den in
Ziffer Abſ 2 Ziffer und Abſ 1 bis 3 vorgeſehenen Beſchränk
ungen auf die Dauer von vier Wochen durch die untere Verwaltungs
behörde auf längere Zeit durch die höhere Verwaltungsbehörde zugelaſſen
werden Jn dringenden Fällen ſolcher Art ſowie zur Verhütung von
Unglücksfällen kann die Ortspolizeibehörde ſolche Ausnahmen höchſtens
auf die Dauer von zwei Wochen geſtatten

Wenn die Natur des Betriebs oder Rückſichten auf die Arbeiter in
einzelnen Werkſtätten es erwünſcht erſcheinen laſſen daß die Arbeitszeit der
jugendlichen Arbeiter oder der Arbeiterinnen in einer anderen als der
durch Ziffer Abſ 1 3 vorgeſehenen Weiſe geregelt wird ſo
kann auf beſonderen Antrag eine anderweite Regelung hinſichtlich der
Pauſen durch die untere Verwaltungsbehörde im Uebrigen durch die
höhere Verwaltungsbehörde geſtattet werden Jedoch dürfen in ſolchen
Fällen die jugendlichen Arbeiter nicht länger als ſechs Stunden beſchäftigt
werden wenn zwiſchen den Arbeitsſtunden nicht Pauſen von zuſammen
mindeſtens einſtuündiger Dauer gewährt werden

Die auf Grund vorſtehender Beſtimmungen zu treffenden Verfügungen
müſſen ſchriftlich erlaſſen werden

Beſondere Beſtimmungen für Werkſtätten des Handwerks

Zum Handwerk im Sinne dieſer Beſtimmungen ſind zu rechnen
die Betriebe der Bandagiſten Bandwirker Böttcher Buchbinder Büchſen
macher Bürſten und Pinſelmacher Drahtfflechter Drechsler Stein Zink
Kupfer und Stahldrucker Färber und Zeugdrucker Feilenhauer Fein
mechaniker Gerber Glaſer Gold und Silberarbeiter Graveure Hand
ſchuhmacher Hutmacher Kammmacher Klempner Kürſchner Kupfer
ſchmiede Meſſerſchmiede Metallgießer Metzger Fleiſcher Mühlenbauer
Muſikinſtrumentenmacher Poſamentiere Sattler Riemer Täſchner
Schiffbauer Schloſſer Grob und Hufſſchmiede Schneider Schreiner
Tiſchler Schuhmacher Seifenſieder Seiler Stellmacher Wagner Rad
macher Tapezierer Töpfer Tuchmacher Uhrmacher Weber

Durch Verfügung des Regierungs Präſidenten für Berlin des Polizei
Präſidenten kann für ihren Bezirk oder Theile deſſelben beſtimmt werden
daß gewiſſe Arten der vorbezeichneten Gewerbszweige welche nach den
beſonderen Verhältniſſen des Bezirkes nicht handwerksmäßig betrieben
werden nicht zum Handwerk im Sinne der vorſtehenden Beſtimmung zu
rechnen ſind

Für Werkſtätten des Handwerks mit Motorbetrieb in denen in
der Regel weniger als zehn Arbeiter beſchäftigt werden gelten im Allge
meinen gleichfalls die vorſtehend unter a Ziffer bis aufgeführten
Beſtimmungen Mit Rückſicht auf das Halten und die Ausbildung der
Lehrlinge finden jedoch auf die Beſchäftigung männlicher jugendlicher
Arbeiter ſchulentlaſſener Knaben unter vierzehn Jahren junger Burſchen
zwiſchen vierzehn und ſechszehn Jahren in ſolchen Betrieben die folgenden
Vorſchriften keine Anwendung

Ziffer a Abſ 2 Satz 1 betreffend die Beſchränkung der
Dauer der täglichen Beſchäftigung auf zehn Stunden

Ziffer a Abſ 1 2 betreffend die Lage der Arbeitszeit
und die Pauſen

Ziffer a betreffend die der Ortspolizeibehörde zu er
ſtattende ſchriftliche Anzeige und den Auszug aus den Be
ſtimmungen über die Beſchäftigung jugendlicher Arbeiter

B Beſtimmungen für Werkſtätten mit Motorbetrieb in denen aus
ſchließlich oder vorwiegend unregelmäßige Waſſerkraft als Triebkraft
benutzt wird Werkſtätten mit Waſſerbetrieb mit Ausnahme der Schleifer
und Poliererwerkſtätten der Glas Stein und Metallverarbeitung

Auf dieſe Werkſtätten finden neben S 139a 139 b der Gewerbe
ordnung die S 135 bis 189 des Geſetzes in dem nachſtehend aufge
führten Umfange Anwendung

1 Allgemeine Beſtimmungen
135 Abſ 1 der Gewerbeordnung Kinder unter dreizehn

Jahren dürfen nicht beſchäftigt werden Kinder über dreizehn Jahre
dürfen nur beſchäftigt werden wenn ſie nicht mehr zum Beſuche der Volks
ſchule verpflichtet ſind

136 Abſ 1 Satz 1 und Abſ 3 S 137 Abſ 1 der Gewerbe
ordnung Die Arbeitsſtunden der jugendlichen Arbeiter und der
Arbeiterinnen dürfen nicht vor fünfeinhalb Uhr Morgens beginnen und
nicht über achteinhalb Uhr Abends dauern

An Sonn und Feſttagen ſowie während der von dem ordentlichen
Seelſorger für den Katechumenen und Konfirmanden Beicht und
Kommunionunterricht beſtimmten Stunden dürfen jugendliche Arbeiter
nicht beſchäftigt werden

137 Abſ 4 5 der Gewerbeordnung Arbeiterinnen über
ſechszehn Jahre welche ein Hausweſen zu beſorgen haben ſind auf ihren
Antrag eine halbe Stunde vor der Mittagspauſe zu entlaſſen ſofern
dieſe nicht mindeſtens ein und eine halbe Stunde beträgt

GeneralAnzeiger für Halle und den Saalkreis
Wöchnerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Niederkunft

überhaupt nicht und während der folgenden zwei Wochen nur beſchäftigt
werden wenn das Zeugniß eines approbierten Arztes dies für zuläſfig
erklärt

138 der Gewerbeordnung Sollen Arbeiterinnen oder
jugendliche Arbeiter beſchäftigt werden ſo hat der Arbeitgeber vor dem
Beginne der Beſchäftigung der Ortspolizeibehörde eine ſchriftliche Anzeige
zu machen Jn der Anzeige iſt die Lage der Werkſtätte und die Art des
Betriebes anzugeben

Der Arbeitgeber hat dafür zu ſorgen daß in den Werkſtatträumen
in welchen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter beſchäftigt werden
eine Tafel ausgehängt iſt welche in der von der Landes Centralbehörde
zu beſtimmenden Faſſung und in deutlicher Schrift einen Auszug aus
den Beſtimmungen über die Beſchäftigung von Arbeiterinnen und jugend
lichen Arbeitern enthält
2 Beſondere Beſtimmungen für Werkſtätten in denen in

der Regel weniger als zehn Arbeiter beſchäftigt werden
Jn dieſen kleineren Motorwerkſtätten dürfen Arbeiterinnen über

ſechszehn Jahre an vierzig Tagen im Jahre über achteinhalb Uhr Abends
hinaus bis ſpäteſtens zehn Uhr Abends beſchäftigt werden Hierbei kommt
jeder Tag in Anrechnung an welchem auch nur eine Arbeiterin über
achteinhalb Uhr Abends beſchäftigt wird Die Beſtimmungen der
Ziffer A 2 a Abſ 2 über das Verzeichniß finden entſprechende An
wendung Für mehr als vierzig Tage kann die Beſchäftigung bis zehn
Uhr Abends unter entſprechender Anwendung der Beſtimmungen in
Ziffer A 2 a Abſ 1 bis 3 geſtattet werden

Für Werkſtätten in denen in der Regel weniger als zehn Arbeiter
beſchäftigt werden kann wenn der regelmäßige Betrieb durch Natur
ereigniſſe oder Unglücksfälle unterbrochen iſt oder wenn die Natur des
Betriebs oder die Rückſichten auf die Arbeiter es erwünſcht erſcheinen
laſſen die Beſchäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern
in der Zeit zwiſchen achteinhalb Uhr Abends und fünfeinhalb Uhr
Morgens und die Beſchäftigung jugendlicher Arbeiter an Sonn und
Feſttagen ſowie während der von dem ordentlichen Seelſorger für den
Katechumenen und Konfirmanden Beicht und Kommunionunterricht
beſtimmten Stunden unter entſprechender Anwendung der Beſtimmungen
in Ziffer A 2 a geſtattet werden

Auf die Beſchäftigung männlicher jugendlicher Arbeiter inWerkſtätten des Handwerks Ziffer A 2 b mit Motorbetrieb in
denen in der Regel weniger als zehn Arbeiter beſchäftigt werden finden
die Beſtimmungen unter Ziffer B 1 Abſ 1 und Ziffer B 1
keine Anwendung
3 Für Motorwerkſtätten mit unregelmäßiger Waffſerkraft

in denen in der Regel zehn oder mehr Arbeiter
beſchäftigt werden

regelt ſich die Gewährung von Ausnahmen von der unter Ziffer B 1
vorgeſehenen Beſchränkung der Arbeitszeit nach Maßgabe der Vorſchriften
in den 88 138a 139 der Gewerbeordnung

C Von den auf Grund des F 139 a der Gewerbeordnung bisher
vom Bundesrathe für einzelne Fabrikationszweige erlaſſenen beſonderen
Beſtimmungen findet auf die Motorwerkſtätten nur die Bekanntmachung
betreffend die Einrichtung und den Betrieb der zur Anfertigung von
Cigarren beſtimmten Anlagen vom 8 Juli 1893 R G Bl S 218
Anwendung

B Auszugaus den Beſtimmungen der Gewerbeordnung über die BVe
ſchäftigung von Arbeiterinnen über 16 Jahre

Vergl 88 137 und 138 der Gewerbeordnung und Bekanntmachung
betreffend die Ausführungsbeſtimmungen des Bundesraths über die Be
ſchäftigung von jugendlichen Arbeitern und von Arbeiterinnen in Werk

ſtätten mit Motorbetrieb vom 13 Juli 1900

I Wer Arbeiterinnen über 16 Jahre in einer Werkſtätte mit Motor
betrieb beſchäftigen will muß hiervon der Ortspolizeibehörde vorher
ſchriftliche Anzeige machen

Jn der Anzeige iſt die Lage der Werkſtätte und die Art des Ve
triebs anzugeben F 138 Abſ 1 G O Ziffer 6 Abſ 1 Ziffer 15
Abſ 1 Bet

II Arbeiterinnen über 16 Jahre dürfen nicht länger als II Stunden
täglich an Vorabenden der Sonn und Sattage nicht länger
als 10 Stunden täglich beſchäftigt werdeu J 137 Abſ 2 G
Ziffer 5 Abſ 2 Bek

Die Arbeitsſtunden dürfen nicht in die Nachtzeit zwiſchen
8 i Uhr Abends und 51 Uhr Morgens fallen Am Sonnabend
ſowie an Vorabenden der Feſttage iſt die Beſchäftigung nach
51 Uhr Nachmittags verboten F 137 Abſ 1 G O Ziffer 5
Abſ 1 Bek

III Zwiſchen den Arbeitsſtunden muß den Arbeiterinnen eine mindeſtens
einſtündige Mittagspauſe gewährt werden 137 Abſ 3 G O
Ziffer 5 Abſ 3 Bek

Arbeiterinnen über 16 Jahre die ein Hausweſen zu beſorgen
haben ſind anf ihren Antrag eine halbe Stunde vor der
Mittagspauſe zu entlaſſen ſofern dieſe nicht mindeſtens ein
und eine halbe Stunde beträgt 137 Abſ 4 G Ziffer 5
Abſ 4 Bek

IV Wöchnerinnen dürfen während 4 Wochen nach ihrer Niederkunft über
haupt nicht und während der folgenden zwei Wochen nur beſchäftigt
werden wenn das Zeugniß eines approbierten Arztes dies für zu
läſſig erklärt S 137 Abſ 5 G Ziffer 5 Abſ 5 Bek

V Die Beſtimmungen in Ziffer II gelten nicht für Arbeiterinnen die
in Badeanſtalten ausſchließlich oder vorwiegend mit der Bereitung
der Bäder und der Bedienung des Publikums beſchäftigt ſind
Ziffer 5 Abſ 6 Bek

Auf die Beſchäftigung von Arbeiterinnen in Werkſtätten in denen
ausſchließlich oder vorwiegend unregelmäßige Waſſerkraft als
Triebkraft benutzt wird mit Ausnahme der Schleifer und Polierer
werkſtätten der Glas Stein und Metallbearbeitung finden nur die
Beſtimmungen Ziffer J II Abſ 2 Satz 1 III Abſ 2 und
IV Anwendung Ziffer 11 13 Abſ 1 Ziffer 14 15 Abſ 1 Bek

VI Ueber die in Ziffer II feſtgeſetzte Zeit hinaus dürfen
Arbeiterinnen über 16 Jahre an vierzig Tagen im Jahre beſchäftigt
werden Dieſe Beſchäftigung darf 13 Stunden täglich nicht über
ſchreiten und nicht länger bis 10 Uhr Abends dauern Jn den in

Nr 9r Januar
weniger als zehn Arbeiter beſchäftigt werden dürfen Arbeiterinnen
über 16 Jahre an vierzig Tagen im Jahre über achteinhalb Uhr
Abends hinaus bis ſpäteſtens 10 Uhr Abends beſchäftigt werden
Bei der Berechnung der Tage kommt jeder Tag in Anrechnung an
dem auch nur eine Arbeiterin über die für gewöhnlich zuläſſige Dauer

der Arbeitszeit hinaus beſchäftigt iſt tGewerbetreibende welche von der vorſtehenden Beſtimmung Ge
brauch machen ſind verpflichtet ein Verzeichniß anzulegen in
welches jeder Tag an dem Ueberarbeit n hat noch am
Tage der Ueberarbeit einzutragen iſt Ziffer 7 16 Bek

In jedem Werkſtattraume wo Arbeiterinnen über 16 Jahre beſchäftigt
werden iſt eine Tafel welche dieſen Auszug in deutlicher Schrift
t varge hängen F 188 Abſ 2 G Ziffer 6 Abſ 2 Ziffer 15
Abſ ek

c Auszugans den Beſtimmungen der Gewerbeordnung über die Be
ſchäftigung jugendlicher Arbeiter

Vergl S 185 136 138 der Gewerbeordnung und Bekanntmachung
betreten die Ausführungsbeſtimmungen des Bundesraths über die Be
ſchäftigung von jugendlichen Arbeitern und von Arbeiterinnen in Werk

ſtätten mit Motorbetrieb vom 13 Juli 1900
Kinder unter 13 Jahren dürfen in Werkſtätten mit Motor
betrieb nicht beſchäftigt werden 5 135 Abſ 1 Ziff 8
Abſ 1 Ziff 12 BekKinder über 13 Jahre dürfen in Werkſtätten mit Motorbetrieh
nur beſchäftigt werden wenn ſie nicht mehr zum Beſuche der Volks
ſchule verpflichtet ſind 135 Abſ 1 GO Ziff 9 Abſ 1

iff 12 Bek
I Minderjährige dürfen nur beſchäftigt werden wenn ſie mit

einem durch die Polizeibehörde ihres letzten dauernden Aufenthalts
ortes oder ihres erſten deutſchen Arbeitsortes ausgeſtellten Arbeits
buche verſehen ſind welches von dem Arbeitgeber einzufordern
zu verwahren und auf amtliches Verlangen jeder Zeit vorzulegen
iſt FS 107 und 108 G Vergl auch die in jedem Arbeits
buche abgedruckteu S 111 und 112 der Gewerbeordnung

v Wer Kinder unter 14 Jahren oder junge Leute zwiſchen
14 und 16 Jahren in einer Werkſtätte mit Motorbetrieb be
ſchäftigen will muß hiervon der Orts polizeibehörde vorher ſchrift
liche Anzeige machen In der Anzeige iſt die Lage der Werk
ſtätte und die Art des Betriebes anzugeben 138 Abſ 1 G
Ziff 6 Abſ 1 Ziff 15 Abſ 1 Bek

v Kinder unter 14 Jahren dürfen in Schleifer und Polierer
werkſtätten der Glas Stein und Metallverarbeitung mit Motor
betrieb nicht länger als 6 Stunden beſchäftigt werden Jn den
übrigen Werkſtätten mit Motorbetrieb dürfen ſie nicht länger als
10 Stunden täglich beſchäftigt werden

Junge Leute zwiſchen 14 und 16 Jahren dürfen nicht
länger als 10 Stunden täglich beſchäftigt werden 135
Abſ 2 3 Ziff 3 Abſ 2 BekDie Arbeitsſtunden aller Arbeiter unter 16 Jahren dürfen
nicht vor 51 Uhr Morgens beginnen und nicht über 81 Uhr
Abends dauern 136 Abſ 1 Ziff 4 Abſ 1 Ziff 13
Abſ 1 Bek

Die Arbeiterinnen unter 16 Jahren dürfen überdies am
Sonnabend ſowie an Vorabenden der Feſttage nicht nach 51 Uhr
Nachmittags beſchäftigt werden F 187 Abſ 1 Ziff 5
Abſ 1 Bek

VI Zwiſchen den Arbeitsſtunden müſſen allen Arbeitern unter
I6 Jahren regelmäßige Pauſen gewährt werden Für ſolche
welche nur 6 Stunden täglich beſchäftigt werden muß die Pauſe
mindeſtens eine halbe Stunde betragen Den übrigen muß
mindeſtens entweder Mittags eine einſtündige ſowie Vormittags
und Nachmittags je eine halbſtündige oder Mittags eine
einundeinhalbſtündige Pauſe gewährt werden Eine Vor
und Nachmittagspauſe braucht nicht gewährt zu werden ſofern die
jugendlichen Arbeiter täglich nicht länger als 8 Stunden be
ſchäftigt werden und die Dauer ihrer durch eine Pauſe nicht
unterbrochenen Arbeitszeit am Vor und Nachmittage je 4 Stunden
nicht überſteigt 136 Abſ 1 G O Ziff 4 Abſ 1 Bek

VII Während der Pauſen darf den Arbeitern unter 16 Jahren
eine Beſchäftigung im Werkſtattbetriebe nicht geſtattet werden
J 136 Abſ 2 G Ziff 4 Abſ 2 Bek

An Sonn und Feſttagen ſowie während der von dem ordent
lichen Seelſorger für den Katechumenen und Konfirmanden
Beicht und Kommunion Unterricht beſtimmten Stunden
dürfen Arbeiter unter 16 Jahren nicht beſchäftigt werden Z 136
Abſ 3 Ziff 4 Abſ 3 Ziff 13 Abſ 2 Bek

IX Auf die Beſchäftigung von Arbeitern unter 16 Jahren in Werk
ſtätten in denen ausſchließlich oder vorwiegend un regelmäßige
Waſſerkraft als Triebkraft benutzt wird mit Ausnahme der
Schleifer und Poliererwerkſtätten der Glas Stein und Metall
verarbeitung finden unr die Beſtimmungen Ziffer J
bis IV V Abſ 3 und VIII Anwendung Ziff 11
bis 13 Ziff 15 Bek

X Auf die Beſchäftigung männlicher Arbeiter unter 16 Jahren in
Werkſtätten des Handwerks mit Motorbetrieb finden die Be
ſtimmungen Ziffer IV V Abſ 1 Satz 2 Abſ 2 3 VI und VII
keine Anwendung Ziff 10 17 Bek

Jn jedem Werkſtattraume wo Arbeiterinnen unter 16 Jahren oder
wo außerhalb des Handwerks männliche Arbeiter unter 16 Jahren be
ſchäftigt werden iſt eine Tafel welche dieſen Auszug in deutlicher Schrift
enthält auszuhängen 188 Abſ 2 G Ziff 6 15 Bek

e

II J

VIII

Die vorſtehenden Beſtimmungen werden mit dem Bemerken zur
Kenntniß der Betheiligten gebracht daß die neuen Formulare zu den Aus
hängen B und C von der Firma C Heymann s Verlag in Berlin
Mauerſtr 44 zu folgenden Preiſen bezogen werden können

a auf holzfreiem Papier zum Aufziehen auf Pappe einzeln
20 Pfg 25 Stück 4 Mk 100 Stück 12 Mk 500 Stück 40 Mk

b gleich gen i auf Carton gedruckt einzeln 30 Pfg
25 Stück 6 Mtk 100 Stück 18 Mk 500 Stück 60 Mk

Halle a den 27 December 1900
Ziffer V Abſ 2 bezeichneten Werkſtätten in denen in der Regel Die Polizei Verwaltung
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